
zurück an:                                                                                                   Kontrollnummer:  
  
 
 Absender:  
  
Zweckverband für Abfallbeseitigung   
Corunnastraße 50 (Firma o. Freiberufler) 

  
58636 Iserlohn  (Straße, Hausnummer) 

  
 (PLZ: Ort) 

  
oder per Fax: 02371/9669 -66 (Telefon, für eventuelle Rückfragen bitte angeben) 

 
Fragebogen zur Ermittlung der Pflichtrestmülltonne gem. § 7 Gewerbeabfallverordnung 
 
 Grundstück:  
 
Der Gewerbebetrieb _________________________ ist folgender Gruppe (bitte ankreuzen) zuzuordnen 
und hat folgende Bezugsgröße (bitte Anzahl eintragen): 
 

 Unternehmen/Institution (Gruppe) Anzahl (Bezugsgröße) 

1  Krankenhäuser, Kliniken und, ähnliche Einrichtungen Plätze: 

2 

 
 öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Ver-
sicherungen, selbständig Tätige der freien Berufe (Ärzte, Anwälte, Steuer-
berater, etc.), selbständige Handels-, Industrie- u. Versicherungsvertreter 

 

Beschäftigte: 

3  Schulen, Kindergärten 
Schüler / Kinder / 
Beschäftigte: 

4  Speisewirtschaften, Imbissstuben Beschäftigte: 

5  Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind,  
Eisdielen 

Beschäftigte: 

6  Beherbergungsbetriebe Betten: 

7  Lebensmitteleinzel- und Großhandel Beschäftigte: 

8  sonstige Einzel- u. Großhandel Beschäftigte: 

9  Industrie, Handwerk u. übrige Gewerbe Beschäftigte: 

 
Ich versichere / wir versichern, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Wesentliche 
Veränderungen in den Folgejahren werde(n) ich / wir dem Zweckverband für Abfallbeseitigung 
jeweils zum Stichtag 31.12. unaufgefordert mitgeteilt. 
 
 
 
______________________   ____________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift) 
 
Wichtiger Hinweis:  Beschäftigte sind alle  in einem Betrieb Tätigen (z.B. Arbeitnehmer, Unternehmer, 
mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. Halbtags-Beschäftigte 
werden zu ½ bei der Veranlagung berücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchen-
üblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ berücksichtigt. 


